
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 1. September 2015 

 
 

Mandantenbrief September 2015 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Lohn und Gehalt 

· Erleichterung der Aufzeichnungspflichten nach Mindestlohndokumentationspflichten-
Verordnung 

Einkommensteuer 

· Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen 

· Veräußerungsgewinne von Betriebsvermögen sind auch bei nicht abzugsfähiger AfA zu 
versteuern 

 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung September und Oktober 2015 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.9.20151 12.10.20152 
Umsatzsteuer 10.9.20153 12.10.20154 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.9.2015 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.9.2015 entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

14.9.2015 15.10.2015 

7.9.2015 9.10.2015 

Sozialversicherung7 28.9.2015 28.10.2015 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.9./26.10.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Lohn und Gehalt 
Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung (MiloDokV) 

Die Aufzeichnungspflichten wurden mit Wirkung zum 01.01.2015 für einige Personengruppen ange-
passt.  

Die Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung (MiloDokV) vom 29. Juli 2015 befreit Ar-
beitnehmergruppen von verpflichtenden Dokumentationspflichten (nach § 16 und § 17 des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG)), wenn auf Grund der Ausgestaltung und des Vollzugs ihres Arbeitsvertrages 
kein nennenswertes Risiko eines Mindestlohnverstoßes vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn 

§ Arbeitnehmer ein verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt über brutto 2.958,00 Euro erhält  
§ ein Arbeitnehmer ein verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt über brutto 2.000,00 Euro er-

hält und der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die letzten zwölf Monate nachweislich ge-
zahlt hat (Zeiten ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt bleiben bei der Berechnung des Zeitraums 
von zwölf Monaten unberücksichtigt). 

Darüber hinaus befreit die Verordnung neben anderen auch Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, 
Kinder und Eltern des Arbeitgebers von den Dokumentationspflichten (nach §§ 16, 17 und 18 MiLoG). 

Den Link auf die Verordnung finden Sie weiter unten in den weiterführenden Informationen. 

Nach der Mindestlohnaufzeichnungsverordnung (MiLoAufzV) genügt ein Arbeitgeber, 

§ sofern er Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ausschließlich mobilen Tätigkeiten be-
schäftigt, 

§ diese keinen Vorgaben zur konkreten täglichen Arbeitszeit (Beginn und Ende) unterliegen und 
§ sich ihre tägliche Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen, 

 
seiner Aufzeichnungspflicht, wenn für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur die Dauer der 
tatsächlichen täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet wird. 
Das Gesetz nennt für diese Fälle Personen deren Tätigkeit in der Zustellung von Briefen, Paketen und 
Druckerzeugnissen, Abfallsammlung, Straßenreinigung, dem Winterdienst, Gütertransport und der 
Personenbeförderung liegt, als explizit von dieser Ausnahmeregelung Betroffene. 

Hinweis: 
Für Arbeitnehmer in mobilen Tätigkeiten müssen seit dem 16.08.2014 nach den verschärften Auf-
zeichnungspflichten die Arbeitszeiten dokumentiert werden. Erst ab dem 01.01.2015 gelten für diese 
Arbeitnehmer die oben genannten Vereinfachungen. 

Keine Entgeltfortzahlung während bloßer Erholungskur ohne medizinische Notwendigkeit 
Kur ist nicht gleich Kur. Diese Erfahrung musste eine als Köchin beschäftigte Arbeitnehmerin machen, 
die von ihrem Arbeitgeber Entgeltfortzahlung für die Zeit einer von ihr absolvierten Kur begehrte. 
Hintergrund: Wenn Arbeitnehmer nicht arbeiten können, weil sie an einer Maßnahme der medizini-
schen Vor- oder Nachsorge teilnehmen, haben sie Anspruch auf Entgeltfortzahlung wie im Krankheits-
fall. Voraussetzung ist jedoch, dass ein Träger der Sozialversicherung die Maßnahme bewilligt hat 
und dass die Maßnahme medizinisch notwendig ist. 
Diese Voraussetzungen verneinte das Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Zwar habe sich die Kran-
kenkasse der Köchin an den Kosten der Kuranwendungen und an weiteren Kosten wie Unterkunft, 
Verpflegung und Kurtaxe beteiligt, doch sei weder aus den Schreiben der Krankenkasse noch aus den 
dem Gericht vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen ersichtlich, dass die durchgeführte Kurmaßnah-
me dazu gedient hätte, einer Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu 
einer Krankheit führen würde, zu begegnen. Bloße Erholungskuren, die nur der Vorbeugung gegen 
allgemeine Verschleißerscheinungen oder der Verbesserung des Allgemeinbefindens dienten, seien 
nicht geeignet, einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung zu begründen. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit hat das Landesarbeitsgericht Niedersach-
sen die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 



 
Keine Lohnsteuerpauschalierung bei geringfügiger Beschäftigung eines Alleingesellschafters 
einer GmbH 
Das Einkommensteuergesetz regelt ein vereinfachtes Verfahren für die Erhebung der Lohnsteuer bei 
Arbeitnehmern, die nur gelegentlich oder in geringem Umfang beschäftigt werden. Die Pauschalierung 
erfordert keinen Antrag des Arbeitgebers. Die Lohnsteuer wird bei einer Pauschalierung mit festen 
Steuersätzen ermittelt. Ob die Lohnsteuer pauschal ermittelt wird, steht im Ermessen des Arbeitge-
bers. Das bestehende Wahlrecht muss nicht einheitlich für alle betroffenen Arbeitnehmer ausgeübt 
werden. Die Lohnsteuer kann von einem Teil der Arbeitnehmer individuell erhoben und bei anderen 
Arbeitnehmern pauschal ermittelt werden. Eine Pauschalierung der Lohnsteuer ist z. B. möglich für 
Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass für die geringfügige Beschäftigung eines 
alleinigen Gesellschafters einer GmbH die Pauschalierung der Lohnsteuer nicht zulässig ist. 

 
Allgemein 
Bei Eigenbedarfskündigung ist nur weit überhöhter Wohnbedarf rechtsmissbräuchlich 
Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung klargestellt, dass ein Vermieter selbst beurteilen 
darf, ob die Wohnung, für die er Eigenbedarf geltend macht, für sich angemessen ist. 
Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter die 125 Quadratmeter große Mietwohnung zugunsten sei-
nes 22-jährigen Sohnes gekündigt. Den geltend gemachten Eigenbedarf hielt das Gericht nicht für 
weit überhöht. Die Gerichte seien grundsätzlich nicht berechtigt, ihre Vorstellungen von angemesse-
nem Wohnen verbindlich an die Stelle der Lebensplanung des Vermieters oder seiner Angehörigen zu 
setzen. Die Vorstellungen des Vermieters im Rahmen seiner Lebensplanung seien nicht gerichtlich 
ersetzbar. Den vom Vermieter angemeldeten Wohnbedarf dürften die Gerichte daher nicht auf Ange-
messenheit, sondern nur auf Rechtsmissbrauch überprüfen. Rechtsmissbräuchlich sei aber nicht 
schon der überhöhte, sondern erst der weit überhöhte Wohnbedarf. Zudem sei die Prüfung am Einzel-
fall auszurichten. Eine pauschale Beurteilung, etwa dass Wohnungen bestimmter Größen für eine 
bestimmte Personenzahl ausreichen, sei unzulässig. Da die Vorinstanz diese Anforderungen nicht bei 
seiner Entscheidung berücksichtigt hatte, wurde das Verfahren dorthin zurückverwiesen. 
 
Einkommensteuer 
 
Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen 
Bundesfinanzhof, VI-R-17/14, Urteil vom 18.06.2015 

1. Die Kosten eines Zivilprozesses sind im Allgemeinen keine außergewöhnlichen Belastungen 
i.S. des § 33 EStG (Änderung der Rechtsprechung). 

2. Etwas anderes kann ausnahmsweise gelten, wenn ein Rechtsstreit einen für den Steuer-
pflichtigen existenziell wichtigen Bereich oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. 

Abgrenzung zwischen gewerblichen Einkünften und Einkünften aus selbständiger Arbeit im 
EDV-Bereich 
In sachlicher Hinsicht grenzt sich die selbstständige von einer gewerblichen Tätigkeit dadurch ab, 
dass die geistige Arbeitsleistung gegenüber dem Kapitaleinsatz im Vordergrund steht. Ausbildung und 
persönliches Können bilden das beherrschende Moment. 
Ist für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der EDV oder Informationstechnik zu untersuchen, ob sie als 
selbstständige Arbeit eines Ingenieurs oder als ingenieurähnliche Berufsausübung anzusehen ist, 
muss eine abgestufte Prüfung vorgenommen werden: 
Zunächst ist zu untersuchen, ob die Tätigkeit durch die Wahrnehmung von für den Ingenieurberuf 
typischen Aufgaben geprägt ist. Kernbereiche dafür sind Forschung und Lehre, Entwicklung, Kon-
struktion, Planung, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung, Vertrieb, Beratung, Ver-
suchs- und Prüfungswesen, technische Verwaltung und Betriebsführung, Produktions- und Prozess-
steuerung, Sicherheit, Patent- und Normenwesen. Die Arbeitsweise basiert auf vorhandenen natur-
wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen. 
Bei Tätigkeiten auf den Gebieten der EDV und Informationstechnik muss sich die Arbeit zusätzlich auf 
die Entwicklung von Betriebssystemen und ihre Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden erstre-
cken. Dazu gehört u. a. die Überwachung und Optimierung industrieller Abläufe, der Aufbau und die 
Verwaltung von Firmennetzwerken und –servern, die Anpassung vorhandener Systeme an spezielle 
Produktionsbedingungen oder Organisationsstrukturen. 



 
Soweit auf die Ähnlichkeit zum Beruf des Ingenieurs abgestellt wird, ist zusätzlich nachzuweisen, dass 
die Person über eine für diesen Beruf kennzeichnende Ausbildung verfügt und der ähnliche Beruf dem 
des Ingenieurs hinsichtlich der entfalteten Tätigkeiten im Wesentlichen gleicht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen nur bei Verwendung des Darlehens für die 
Einkünfteerzielung 
Der Abzug von Schuldzinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung setzt voraus, dass die entsprechenden Darlehensmittel zur Erzielung von Einkünften eingesetzt 
werden. An dieser Beurteilung ändert sich auch nichts, wenn Aufwendungen für ein vermietetes Ob-
jekt zunächst aus Eigenmitteln finanziert werden und dafür später ein Darlehen zur Finanzierung von 
nicht der Einkünfteerzielung dienenden Aufwendungen aufgenommen werden muss. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Veräußerungsgewinne von Betriebsvermögen sind auch bei nicht abzugsfähiger AfA zu 
versteuern 
Unangemessene Repräsentationsaufwendungen sind als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu 
werten und dürfen den Gewinn nicht mindern. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging 
es um die Behandlung des Veräußerungsgewinns eines Wohnmobils, das ein Handelsvertreter als 
mobiles Verkaufsbüro 2001 für 170.000 DM gekauft hatte. Die Aufwendungen für das Wohnmobil 
einschließlich der Absetzungen für Abnutzung (AfA) wurden wegen des unangemessenen Repräsen-
tationsaufwands zu 40 % als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt. Als er 2006 das 
Wohnmobil mit einem Gewinn von 25.000 EUR verkaufte, wollte er 40 % hiervon nicht versteuern, 
weil die AfA insoweit auch nicht als Betriebsausgabe abgezogen worden war. Das Gericht bestätigte 
aber seine ständige Rechtsprechung, dass Veräußerungsgewinne auch dann zu versteuern sind, 
wenn die AfA ganz oder teilweise nicht abzugsfähig war. 

Auswirkung von Verrechnungskonten zwischen zwei Betrieben eines Unternehmers auf die 
Höhe des Betriebsvermögens bei der Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags für 
einen der Betriebe 
Zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe besteht die Möglichkeit, Investitionsabzugsbeträge und 
Sonderabschreibungen in Anspruch zu nehmen. Führt ein Unternehmer mit zwei Betrieben Verrech-
nungskonten, um Zahlungen wirtschaftlich richtig zuzuordnen, sind diese Konten mit ihrem Aktiv- oder 
Passivsaldo zur Feststellung der Höhe des jeweiligen Betriebsvermögens zu berücksichtigen. Die 
Höhe des jeweiligen Betriebsvermögens lässt sich nicht dadurch beeinflussen, dass statt der Verrech-
nung Geldbeträge in dem einen Betrieb entnommen und in den anderen Betrieb eingelegt werden. 
Dem Beschluss des Bundesfinanzhofs lag der Fall zu Grunde, dass das Finanzamt einem Unterneh-
mer die Gewährung des Investitionsabzugsbetrags wegen Überschreitung der Betriebsvermögens-
grenze versagte. Der Unternehmer führte zwei Betriebe, eine Werkstatt und einen Fuhrbetrieb. Für 
den Fuhrbetrieb hatte er einen Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht. Kundenzahlungen für die-
sen Betrieb erfolgten auf das Bankkonto der Werkstatt. Um buchhalterisch die im Fuhrbetrieb beste-
hende Forderung auszugleichen, erfasste er den Vorgang auf einem Verrechnungskonto „Werkstatt“. 
Spiegelbildlich wurde in der Buchhaltung der Werkstatt vorgegangen. Der Unternehmer vertrat die 
Auffassung, die Verrechnungskonten in beiden Betrieben müssten saldiert werden. Dadurch ergäbe 
sich ein unter den Antragsgrenzen liegender Wert für das maßgebliche Betriebsvermögen. Der Bun-
desfinanzhof folgte dieser Sichtweise nicht. 
 


